
*Artikel 4 dieser Gebührenordnung wurde am 16.11.2004, ** Artikel 5 am 10.07.2007, *** Artikel 6 am 09.06.2009
von der Kammerversammlung beschlossen. Die veränderte Geb.O wurde am 15.07.2009 rückwirkend zum
01.01.2009 von der Aufsichtsbehörde des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales geneh-
migt.

Gebührenordnung

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über
die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten,
Tierärzte und Apotheker (HeilBerG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05. Januar
2000 (Brem.GBl.S.9) in Verbindung mit § 14
Abs. 2 der Satzung der Psychotherapeuten-
kammer Bremen vom 12. Dez. 2000 hat die
Kammerversammlung der Psychotherapeu-
tenkammer Bremen am 07. 05. 2002 folgende
Gebührenordnung der Psychotherapeuten-
kammer Bremen beschlossen:*

1. Gebühren bei Widersprüchen

Für die Bearbeitung von Widersprüchen
gegen Bescheide der Psychotherapeuten-
kammer Bremen wird eine Gebühr von €
50,00 erhoben. Wird dem Widerspruch teilwei-
se stattgegeben, liegt es im Ermessen des
Vorstandes die Gebühr teilweise zu erheben.

Bei Widersprüchen, denen im Widerspruchs-
verfahren in Gänze stattgegeben wird, werden
keine Gebühren erhoben, es sei denn, der
Widerspruchsführer hat erst im Widerspruchs-
verfahren Unterlagen beigebracht, die zur Ab-
hilfe geführt haben.

2. Mahngebühren

Unterbleibt die nach der Satzung erforderliche
Mitwirkungshandlung eines Mitgliedes (z.B.
An- oder Abmeldung zur Kammer, Beitrags-
zahlung, Einkommensmitteilung), so spricht
die Psychotherapeutenkammer nach einer
ersten Erinnerung eine Mahnung aus,  für  die
eine Gebühr von € 10,00 erhoben wird.

Für den Antrag auf Vollstreckung wird eine
Gebühr von € 25,00 erhoben.

3. Beschwerde- und Schlichtungsaus-
schuss der Psychotherapeutenkammer
Bremen

Für Schlichtungsverfahren zwischen Mitglie-
dern der Psychotherapeutenkammer Bremen
wird eine Gebühr pro Verfahren bis  zu  €
150,00 erhoben. Das Nähere regelt die
Schlichtungsordnung.

4. Akkreditierung / Anerkennung von
Fortbildungsveranstaltungen*

Es werden folgende Bearbeitungsgebühren
erhoben:

· Akkreditierung einer Fortbildungsveranstal-
tung € 25,00

· Akkreditierung als Leiter/in von Supervision,
Balintgruppe, IFA-Gruppe, Qualitätszirkel,
Selbsterfahrung € 25,00

· Anerkennung als Intervisionsgruppe
€ 25,00

· Nachträgliche Einzelanerkennung der Teil-
nahmebescheinigung von Fortbildungsver-
anstaltungen € 10,00

Diese Gebühren sind mit der Antragstellung
auf Akkreditierung / Anerkennung zu entrich-
ten. Sie werden rückwirkend ab dem 1. Juli
2004 erhoben.

5. Ausstellung eines Fortbildungszerti-
fikates**

Für die Ausstellung eines Fortbildungszertifika-
tes nach § 3, Abs. 1 und 2 der Fortbildungs-
ordnung der Psychotherapeutenkammer Bre-
men wird eine Gebühr erhoben.
Sie beträgt € 25,00

6. Gebühren im Rahmen der Weiterbil-
dungsordnung ***

6.1 Erwerb einer Zusatzbezeichnung

· Mündliche Prüfung gem. § 12 WbO
€ 500,00

· Prüfung von Antragsunterlagen gem. § 15
Abs. 1 und 3 WbO € 200,00

· Prüfung von Antragsunterlagen gem. § 15
Abs. 1 WbO (bei Vorlage eines GNP-
Zertikfates) € 100,00

· Ausstellung der Berechtigung zur Führung
der Zusatzbezeichnung € 25,00
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6.2  Erwerb einer Weiterbildungsbefugnis
       gemäß § 6 WbO, Abs. 7

· Prüfung der Antragsunterlagen je Weiter-
bildungsteil € 150,00

· Ausstellung der Weiterbildungsbefugnis je
Weiterbildungsteil €   25,00

6.3  Anerkennung als Weiterbildungsstätte
       gemäß  § 6 WbO, Abs. 8

· Für die Prüfung der Unterlagen wird die
Gebühr nach Aufwand berechnet bei einem
Stundensatz von € 40,00 /

pro angefangene halbe Stunde

· Ausstellung einer Bescheinigung je Weiter-
bildungsteil €   25,00

7. Inkrafttreten

Die Gebührenordnung tritt mit der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde* in Kraft.
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